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zwanzigsten Sachstandsbericht der Vergleichskommission40

abgeschlossen ist und daß das Katasteramt über ein Verzeich-
nis der arabischen Grundeigentümer und über Unterlagen über
die Lage, die Größe und andere Merkmale der arabischen
Grundstücke verfügt,

unter Hinweis darauf, daß die Palästinensische Befreiungs-
organisation und die Regierung Israels im Rahmen des Nah-
ost-Friedensprozesses in der Grundsatzerklärung über Rege-
lungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung vom 13. Sep-
tember 199341 übereingekommen sind, Verhandlungen über
Fragen im Zusammenhang mit dem endgültigen Status aufzu-
nehmen, namentlich über die wichtige Flüchtlingsfrage, und
den Beginn dieser Verhandlungen fordernd,

1. erklärt erneut, daß die arabischen Palästinaflüchtlinge
nach den Grundsätzen von Recht und Billigkeit Anspruch auf
ihren Grundbesitz und das daraus erwachsende Einkommen
haben;

2. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit der
Vergleichskommission der Vereinten Nationen für Palästina
alle geeigneten Maßnahmen zum Schutz arabischen Grundbe-
sitzes sowie arabischer Vermögenswerte und Grundstücks-
rechte in Israel zu ergreifen, dankt für die Arbeiten zur Erhal-
tung und Modernisierung der vorhandenen Aufzeichnungen der
Kommission und ersucht den Generalsekretär, diese Arbeiten
zu vollenden;

3. fordert Israel abermals auf, dem Generalsekretär zur
Durchführung dieser Resolution alle Einrichtungen und Hilfen
zur Verfügung zu stellen;

4. fordert alle in Betracht kommenden Parteien auf, dem
Generalsekretär alle in ihrem Besitz befindlichen sachdienli-
chen Informationen über arabischen Grundbesitz sowie arabi-
sche Vermögenswerte und Grundstücksrechte in Israel zur Ver-
fügung zu stellen, die ihm bei der Durchführung dieser Resolu-
tion dienlich sein könnten;

5. fordert die palästinensische und die israelische Seite
nachdrücklich auf, sich bei den im Rahmen des Nahost-
Friedensprozesses stattfindenden Verhandlungen über den end-
gültigen Status wie vereinbart mit der wichtigen Frage des
Grundbesitzes der Palästinaflüchtlinge und des daraus erwach-
senden Einkommens zu befassen;

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung über die Durchführung
dieser Resolution Bericht zu erstatten.

78. Plenarsitzung
3. Dezember 1998

40 Official Records of the General Assembly, Nineteenth Session, Annexes,
Anhang 11, Dokument A/5700.

41 A/48/486-S/26560, Anhang; siehe Official Records of the Security Concil,
Forty-eighth Year, Supplement for October, November and December 1993,
Dokument S/26560.

53/52. Universität Jerusalem (El Kuds) für Palästina-
flüchtlinge

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 36/146 G vom 16. De-
zember 1981, 37/120 C vom 16. Dezember 1982, 38/83 K vom
15. Dezember 1983, 39/99 K vom 14. Dezember 1984,
40/165 D und K vom 16. Dezember 1985, 41/69 K vom 3. De-
zember 1986, 42/69 K vom 2. Dezember 1987, 43/57 J vom
6. Dezember 1988, 44/47 J vom 8. Dezember 1989, 45/73 J
vom 11. Dezember 1990, 46/46 J vom 9. Dezember 1991,
47/69 J vom 14. Dezember 1992, 48/40 I vom 10. Dezember
1993, 49/35 G vom 9. Dezember 1994, 50/28 G vom 6. De-
zember 1995, 51/130 vom 13. Dezember 1996 und 52/63 vom
10. Dezember 1997,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs42,

sowie nach Behandlung des Berichts des Generalbeauf-
tragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-
flüchtlinge im Nahen Osten für den Zeitraum vom 1. Juli 1997
bis 30. Juni 199843,

1. betont die Notwendigkeit eines Ausbaus des Bil-
dungssystems in dem seit dem 5. Juni 1967 von Israel besetzten
palästinensischen Gebiet einschließlich Jerusalems und insbe-
sondere die Notwendigkeit der Errichtung der geplanten Uni-
versität;

2. ersucht den Generalsekretär, gemäß Resoluti-
on 35/13 B der Generalversammlung vom 3. November 1980
und unter gebührender Berücksichtigung der mit dieser Reso-
lution im Einklang stehenden Empfehlungen auch weiterhin
alles zur Errichtung der Universität Jerusalem (El Kuds) zu tun;

3. fordert die Besatzungsmacht Israel abermals auf, bei
der Durchführung dieser Resolution mitzuarbeiten und die
Hindernisse zu beseitigen, die sie der Errichtung der Universi-
tät Jerusalem (El Kuds) entgegenstellt;

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung über den Stand der Durch-
führung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

78. Plenarsitzung
3. Dezember 1998

53/53. Tätigkeit des Sonderausschusses zur Untersuchung
israelischer Praktiken, die die Menschenrechte des
palästinensischen Volkes und anderer Araber der
besetzten Gebiete beeinträchtigen

Die Generalversammlung,

geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der
Vereinten Nationen,

42 A/53/551.
43 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Dreiundfünfzigste Tagung,

Beilage 13 (A/53/13).
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sowie geleitet von den Grundsätzen des humanitären Völ-
kerrechts, insbesondere dem Genfer Abkommen vom 12. Au-
gust 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten44,
sowie von den internationalen Normen auf dem Gebiet der
Menschenrechte, insbesondere der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte45 und den Internationalen Menschenrechts-
pakten46,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, na-
mentlich die Resolution 2443 (XXIII) vom 19. Dezember
1968, und die einschlägigen Resolutionen der Menschenrechts-
kommission,

sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen des
Sicherheitsrats,

im Bewußtsein der nachhaltigen Auswirkungen des Auf-
stands ("Intifada") des palästinensischen Volkes,

in der Überzeugung, daß die Besetzung an sich bereits eine
grundlegende Verletzung der Menschenrechte darstellt,

nach Behandlung der Berichte des Sonderausschusses zur
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten
Gebiete beeinträchtigen47, sowie der einschlägigen Berichte des
Generalsekretärs48,

erinnernd an die am 13. September 1993 in Washington
erfolgte Unterzeichnung der Grundsatzerklärung über Regelun-
gen betreffend eine vorläufige Selbstregierung durch die Regie-
rung des Staates Israel und die Palästinensische Befreiungsor-
ganisation49 sowie die darauffolgenden Durchführungsabkom-
men, namentlich das am 28. September 1995 in Washington
unterzeichnete Interimsabkommen über das Westjordanland
und den Gazastreifen50,

der Hoffnung Ausdruck verleihend, daß die israelische Be-
setzung mit den im Friedensprozeß erzielten Fortschritten ein
Ende finden wird und die Menschenrechte des palästinensi-
schen Volkes somit nicht mehr verletzt werden,

1. würdigt die Bemühungen des Sonderausschusses zur
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten
Gebiete beeinträchtigen, bei der Wahrnehmung der ihm von der
Generalversammlung übertragenen Aufgaben sowie seine Un-
parteilichkeit;

2. verlangt, daß Israel mit dem Sonderausschuß bei der
Erfüllung seines Auftrags zusammenarbeitet;

44 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973.
45 Resolution 217 A (III).
46 Resolution 2200 A (XXI), Anlage.
47 Siehe A/53/136 und Add.1 und A/53/661.
48 A/53/259, A53/260, A/53/264 und A/53/660.
49 A/48/486-S/26560, Anhang; siehe Official Records of the Security Council,

Forty-eighth Year, Supplement for October, November and December 1993,
Dokument S/26560.

50 A/51/889-S/1997/357, Anhang; siehe Official Records of the Security
Council, Fifty-second Year, Supplement for April, May and June 1997, Doku-
ment S/1997/357.

3. mißbilligt die Politiken und Praktiken Israels, die die
Menschenrechte des palästinensischen Volkes und anderer
Araber der besetzten Gebiete verletzen, wie sie aus den Be-
richten des Sonderausschusses über den Berichtszeitraum her-
vorgehen47;

4. verleiht ihrer Besorgnis Ausdruck über die Ver-
schlechterung der Lage in dem besetzten palästinensischen Ge-
biet einschließlich Jerusalems, die auf die israelischen Prakti-
ken und Maßnahmen und die Schwierigkeiten im Nahost-
Friedensprozeß zurückzuführen ist;

5. ersucht den Sonderausschuß, bis zur vollständigen
Beendigung der israelischen Besetzung die israelischen Politi-
ken und Praktiken in dem besetzten palästinensischen Gebiet
einschließlich Jerusalems und anderen seit 1967 von Israel be-
setzten arabischen Gebieten auch weiterhin zu untersuchen,
insbesondere Israels Nichteinhaltung der Bestimmungen des
Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zum Schutze von
Zivilpersonen in Kriegszeiten44, und sich nach Bedarf mit dem
Internationalen Komitee vom Roten Kreuz im Einklang mit
dessen Vorschriften ins Benehmen zu setzen, um sicherzustel-
len, daß das Wohlergehen und die Menschenrechte der Völker
der besetzten Gebiete gewährleistet sind, und ersucht ihn fer-
ner, dem Generalsekretär so bald wie möglich und danach je
nach Bedarf Bericht zu erstatten;

6. ersucht den Sonderausschuß außerdem, dem General-
sekretär regelmäßig periodische Berichte über die jeweilige
Situation in dem besetzten palästinensischen Gebiet einschließ-
lich Jerusalems vorzulegen;

7. ersucht den Sonderausschuß ferner, die Behandlung
von Gefangenen in dem besetzten palästinensischen Gebiet
einschließlich Jerusalems und anderen seit 1967 von Israel be-
setzten arabischen Gebieten auch weiterhin zu untersuchen;

8. ersucht den Generalsekretär,

a) dem Sonderausschuß alle erforderlichen Hilfen zu
gewähren, auch soweit diese für seine Besuche in den besetzten
Gebieten benötigt werden, damit er die in dieser Resolution
genannten israelischen Politiken und Praktiken untersuchen
kann;

b) dem Sonderausschuß erforderlichenfalls auch künftig
zusätzliche Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, die ihn bei der
Wahrnehmung seiner Aufgaben unterstützen;

c) den Mitgliedstaaten die in Ziffer 6 genannten periodi-
schen Berichte regelmäßig zukommen zu lassen;

d) über die Sekretariats-Hauptabteilung Presse und In-
formation mit allen verfügbaren Mitteln für eine möglichst
weite Verbreitung der Berichte des Sonderausschusses sowie
von Informationen über seine Tätigkeit und seine Arbeitser-
gebnisse zu sorgen und nötigenfalls vergriffene Berichte des
Sonderausschusses neu aufzulegen;

e) der Generalversammlung auf ihrer vierundfünfzigsten
Tagung über die ihm mit dieser Resolution übertragenen Auf-
gaben Bericht zu erstatten;
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9. beschließt, den Punkt "Bericht des Sonderausschusses
zur Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschen-
rechte des palästinensischen Volkes und anderer Araber der
besetzten Gebiete beeinträchtigen" in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer vierundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

78. Plenarsitzung
3. Dezember 1998

53/54. Anwendbarkeit des Genfer Abkommens vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in
Kriegszeiten auf das besetzte palästinensische Ge-
biet einschließlich Jerusalems und die anderen be-
setzten arabischen Gebiete

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen,

eingedenk der einschlägigen Resolutionen des Sicherheits-
rats,

nach Behandlung der Berichte des Sonderausschusses zur
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten
Gebiete beeinträchtigen51, sowie der einschlägigen Berichte des
Generalsekretärs52,

in Anbetracht dessen, daß die Förderung der Achtung der
sich aus der Charta der Vereinten Nationen und anderen völker-
rechtlichen Übereinkünften und Regeln ableitenden Verpflich-
tungen zu den wichtigsten Zielen und Grundsätzen der Verein-
ten Nationen gehört,

Kenntnis nehmend von der auf Initiative der Regierung der
Schweiz in ihrer Eigenschaft als Verwahrerin des Genfer Ab-
kommens vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilperso-
nen in Kriegszeiten53 vom 27. bis 29. Oktober 1998 nach Genf
einberufenen Sachverständigentagung der Hohen Vertragspar-
teien über die Problematik der Anwendung des Abkommens im
allgemeinen und insbesondere in besetzten Gebieten,

betonend, daß sich die Besatzungsmacht Israel genauestens
an ihre Verpflichtungen aufgrund des Völkerrechts zu halten
hat,

1. erklärt erneut, daß das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszei-
ten53 auf das besetzte palästinensische Gebiet einschließlich
Jerusalems und andere seit 1967 von Israel besetzte arabische
Gebiete Anwendung findet;

2. verlangt, daß Israel die De-jure-Anwendbarkeit des
Abkommens auf das besetzte palästinensische Gebiet ein-
schließlich Jerusalems und andere seit 1967 von ihm besetzte

51 Siehe A/53/136 und Add.1. und A/53/661.
52 A/53/259, A/53/260, A/53/264 und A/53/660.
53 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973.

arabische Gebiete akzeptiert und sich genauestens an die Be-
stimmungen des Abkommens hält;

3. fordert alle Vertragsstaaten des Abkommens auf, im
Einklang mit dem gemeinsamen Artikel 1 der vier Genfer Ab-
kommen54 alles zu tun, um in dem besetzten palästinensischen
Gebiet einschließlich Jerusalems und anderen seit 1967 von
Israel besetzten arabischen Gebieten die Achtung seiner Be-
stimmungen durch die Besatzungsmacht Israel sicherzustellen;

4. wiederholt die Notwendigkeit der raschen Umsetzung
der in ihren Resolutionen ES-10/3 vom 15. Juli 1997, ES-10/4
vom 13. November 1997 und ES-10/5 vom 17. März 1998 ent-
haltenen Empfehlung betreffend die Einberufung einer Konfe-
renz der Hohen Vertragsparteien des Abkommens über Maß-
nahmen zur Durchsetzung des Abkommens in dem besetzten
palästinensischen Gebiet einschließlich Jerusalems und zur
Gewährleistung der Achtung des Abkommens im Einklang mit
dem gemeinsamen Artikel 1;

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung über die Durchführung
dieser Resolution Bericht zu erstatten.

78. Plenarsitzung
3. Dezember 1998

53/55. Israelische Siedlungen in dem besetzten palästinen-
sischen Gebiet einschließlich Jerusalems und in
dem besetzten syrischen Golan

Die Generalversammlung,

geleitet von den Grundsätzen der Charta der Vereinten Na-
tionen und in Bekräftigung der Unzulässigkeit des gewaltsamen
Gebietserwerbs,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, na-
mentlich die auf ihrer zehnten Sondertagung verabschiedeten
Resolutionen, sowie auf die einschlägigen Resolutionen des
Sicherheitsrats, namentlich die Resolutionen 242 (1967) vom
22. November 1967, 446 (1979) vom 22. März 1979, 465
(1980) vom 1. März 1980 und 497 (1981) vom 17. Dezember
1981,

erneut erklärend, daß das Genfer Abkommen vom 12. Au-
gust 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten55 auf
das besetzte palästinensische Gebiet einschließlich Jerusalems
und den besetzten syrischen Golan Anwendung findet,

im Bewußtsein des in Madrid eingeleiteten Nahost-
Friedensprozesses und der zwischen den Parteien erzielten
Übereinkünfte, insbesondere der Grundsatzerklärung vom
13. September 1993 über Regelungen betreffend eine vorläufi-
ge Selbstregierung56 und des israelisch-palästinensischen Inte-

54 Ebd., Nr. 970-973.
55 Ebd., Nr. 973.
56 A/48/486-S/26560, Anhang; siehe Official Records of the Security Council,

Forty-eighth Year, Supplement for October, November and December 1993,
Dokument S/26560.




